
Seite 1 von 2 

 

 
 AHS-GEWERKSCHAFT; ZVR-Zahl 576439352 
 Lackierergasse 7, 1090 Wien; Tel. 01 405 61 48; Fax: 01 403 94 88 

 

 
Unser Zeichen – bitte anführen  Ihr Zeichen  Wien,  7. November 2015 

Stellungnahme zur 

2. Dienstrechts-Novelle 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In offener Frist übermittelt die AHS-Gewerkschaft ihre Stellungnahme zum gegenständlichen 

Entwurf. 

Ad § 12a Abs. 4 GehG und § 15 Abs. 4 VBG: 

Die Bestimmungen regeln den Vorbildungsausgleich u. a. für den Fall, dass sich eine Person im 

Zeitpunkt des Abschlusses des Studiums bereits in einer akademischen Verwendungsgruppe 

befindet. 

Gem. Anlage 1 zum BDG erfüllen Personen mit einem abgeschlossenen masterwertigen Studi-

um – je nach Studium – die Ernennungserfordernisse für L 1, L 2a 2 oder L 2a 1. Betrachten 

wir als konkretes Beispiel etwa einen Lehrer für Musikerziehung an mittleren und höheren 

Schulen mit Reifeprüfung und einem Magisterium in Instrumental- und Gesangspädagogik. 

Dieser Lehrer befindet sich in der Verwendungsgruppe L 2a 2. 

Dieser Kollege hat nun berufsbegleitend ein universitäres Lehramtsstudium abgeschlossen 

(nach Erreichung der Zielstufe; davor gibt es aufgrund von § 169d Abs. 9 GehG kein Problem). 

Er erfüllt ab diesem Zeitpunkt die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 1. 

Aus den derzeitigen rechtlichen Bestimmungen müsste eigentlich ein Vorbildungsausgleich von 

fünf Jahren zum Tragen kommen, weil der Kollege über keinen Bachelor-Abschluss verfügt, 

sondern über ein Magisterium – also einen höherwertigen Abschluss, der aber im Gesetzestext 

nicht ausdrücklich erwähnt wird. Das wird von der AHS-Gewerkschaft strikt abgelehnt und ist 

wohl auch nicht im Sinne der Konstruktion des Vorbildungsausgleichs. 

Ad § 55 Abs. 2 GehG und § 90c Abs. 13 VBG: 

Die Änderung wird begrüßt. Allerdings bleibt auch nach der vorgesehenen Änderung folgendes 

Problem bestehen: Eine Landeslehrerin, die ihre dreijährige Ausbildung an einer Pädagogischen 

Akademie absolviert hat, möchte von einem Bundesland in ein anderes wechseln. Da sie nun 

einen neuen Dienstgeber hat, wird ihr Besoldungsdienstalter neu berechnet. Ihre Ausbildung 
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fällt nicht unter Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG, womit sich ihr Besoldungsdienstalter um drei 

Jahre reduziert. Sie verliert 1,5 Gehaltsstufen, ohne auch nur einen einzigen Tag ihre Tätigkeit 

als Lehrerin unterbrochen zu haben. 

Ad § 5 Abs. 3 RGV: 

Wenn eine Kollegin nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, sondern mit dem Auto zum 

Bahnhof fährt (und von dort mit der Bahn weiterreist), kann sie aufgrund der geplanten Ände-

rung („gegen Nachweis“) nicht die Kosten für das Massenbeförderungsmittel ersetzt bekom-

men. Es ist jedenfalls sicherzustellen, dass dann für diesen Teil der Dienstreise ein Beförde-

rungszuschuss gem. § 7a RGV ausbezahlt wird. 

Die AHS-Gewerkschaft bezweifelt überdies die Sinnhaftigkeit des deutlich erhöhten Verwal-

tungsaufwands (Übermittlung, Kontrolle und Archivierung der Fahrscheine), der durch die Neu-

regelung entsteht. 

Ad § 7a RGV: 

Die Bemessung des Beförderungszuschusses nach der kürzesten Wegstrecke erscheint nicht 

sinnvoll, da üblicherweise die schnellste Wegstrecke gewählt wird. Aus diesem Grund wird et-

wa auch das „große“ Pendlerpauschale nach der Länge der schnellsten Straßenverbindung be-

rechnet (siehe Lohnsteuerrichtlinien Rz 258). Mehrkosten werden dadurch kaum entstehen, 

weil bei der Benützung der kürzesten anstelle der schnellsten Route Mehrausgaben bei den 

Tagesgebühren anfallen werden. 

Die frühere Regelung enthielt eine implizite Valorisierung, da die Kosten der Massenbeförde-

rungsmittel im Laufe der Zeit natürlich gestiegen sind. Die neue Regelung sieht keine Valorisie-

rung vor. Die AHS-Gewerkschaft fordert die sinngemäße Übernahme der Bestimmung in § 20b 

Abs. 2 GehG: 

„Die genannten Beträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der Verände-

rung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2005 

oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2016 verlautbarten Index-

zahl ergibt, wobei Änderungen so lange nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5 % dieser In-

dexzahl und in der Folge 5 % der zuletzt für die Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht 

übersteigen. Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch 

die Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten. Die Bundeskanz-

lerin oder der Bundeskanzler hat die durch die Valorisierung geänderten Beträge und den Zeit-

punkt, in dem deren Änderung wirksam wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen.“ 

Ad § 75a Abs. 3 RGV: 

Es wird nur an wenigen Stellen auf § 7 verwiesen. Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit und 

höheren Benutzerfreundlichkeit erscheint es sinnvoller, an diesen wenigen Stellen den Verweis 

entsprechend zu erweitern, als diese „Generalklausel“ einzufügen. 

  Hochachtungsvoll 

Mag. Dr. Eckehard Quin e.h. 

Vorsitzender 

Mag. Michael Zahradnik e.h. 
Vors.-Stellv. 

Mag. Herbert Weiß e.h. 
Vors.-Stellv. und Besoldungsreferent 
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